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Tel e g I a m m 

( 0 f f e n ) 

Abaohrift 

Sonderzug Westfalen, den 6. Juli 1941 17.15 Uhr 
Ankunft l 11' 6. 11 ", 20.00 11 

NT. 612 vom 6.7, 

Für Gesandten Eisenlohr und Fr~ohwein und 

Legationsrat Kramarz. 

Nachstehend folgt Wortlaut der vom OKW, 

Abteilung Landesverteidigung, hier entworfenen 

Richtlinien mit 2 Anlagen. 

Folgen Anlagen. 
Richtlinien fUr den Einsatz ausländischer 

Freiwilliger im Kampf gegen die Sowjetunion. 

Der FUhrer und Oberste Befehlshaber der 

Wehrmacht hat die Teilnahme ausländischer Frel= 

williger am l"eldzug gegen die Sowjetunion ge= 

nehmigt. Die Freiwilligen sind grundsitzlich in 

geschlossenen Einheiten unter eLgener Führung 

im Rahmen der deutschen Wehrmacht zu verwenden. 

Hierzu werden folgende Anordnungen getroffen l 

1.) Es ist zu unterscheiden zwischen 

a) solchen ausländischen Freiwilligen= 

verbänden, die als Bestandteile der Wehrmacht 

ihres TJ8ndes im wesentlichen nusgeri1:=1tet und 

nlll~f;;ehi 1 (jet (.t;flntc 11 t werden und 

b) ßolcl:t:ll, die er!1t in ]JeutIJclllan<1 

gesichtet, f:lungerU~1tet und nungebLldet werden 

mUssen. 
, .) IH e au f3 1 än d 1 [) ehe n T" r e J w i \1 t gen ver )) n.n cl e 

werden 1m flJlgemninen in ihrp.n Helrnatverbänden 

aufgestellt. 
3.) a) Die bereitgestellten Verbände wer= 

den tiber die diplomatische Vertretung Deutschlands 

in dem betreffenden staat an dao Oberkommando dor 

Wehrmacht (Abt. Ausl.) angemeldet, welche die An~ 

meldungen weiterleitet. 
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3b.) Das Oberkommando der Wehrmacht (Wst/L) weist 

bei Anmeldung von ausländischen Freiwilligenverbänden gemäßß 

Ziffer 1 a) diese den zustiindigen Oberkommandos der Wehr= 

machtteile zu. Die Wehrmachtteile regeln den Antransport in 

Verbindung mit dem Wehrmachttransportchef und den Einsatz der 

Freiwilligenverbiinde nach den jeweiligen Anordnungen des OKW 

(Wfst/L) • 
0.) Bei Anmeldune: von Frf'iwilligenverbänden gemLss 

Zi ffer 1 b werden die se durch OKW (W1"ST/L)\ dem OKH/Che f H. RUs t. 

U.B. D.4 zugewiesen, der denAntransport im Einvernehmen mit .... .. .. 
Wehrmachttransportchef regelt und fUr die Auf teilung der Frei: 

willigen auf die Wehrmachtteile Vorschl'ige an WFST/I. macht • 

Dabei sind solche Freiwillige, die in ihrem Heimatstaat einem 

bestimmten Wehrmachtteil angehjrt haben, grundsätzlich bei 

diesem ~ehrmachtteil einzuteilen. Aufstellung dieser Frei= 

willigen zu geschlossenen Verbinden, Ausr'Ustung, Ausbildung 

und Einsatz regeln die Oberkommandos der Wehrrnachtteile nach 

erfolgt~r Zuweisung. 
d) Einzelne im deutschen Reichsgebiet ansissige 

ausländische Freiwillige sind durch OKW/Ausl. an das Wehr:: 

bezirkskommRndo Ausland in Berlin zu verweisen. Erst wenn 

Anmeldungen solcher Freiwilliger in dem UmfRng vorliegen, 

dass aus ihnen landsmannschaftlich gescJllossene Verbände 

aufgeste llt werden kor,nen, sind diese durch OKH/Chef H. 

Rüst.U.B.D.E. entsprechend Ziffer 2 c) zu behandeln. 

länder und :B'lamen werden grundsätzlich durch den ReicbsfUhrer 

. , 

, 

e) .Freiwillige Dänen, Norweger, Schweden, Nieder= 

1 ISS, erfasßt und in die Verbände der Waffen-SS eingestell t, bzw. 
l i 

( 

als Freiwilligenverbiinde zugeteil t. 
f) Freiwillige Franzosen werden durch den Militär= 

befehlshaber Frankreich im Einvernehmen mit der Deutschen 

Waffenstillstandskommission erfasst und OKH/B.D.E. zugewiesen. 

4.) Die Freiwilligen erwerben nicht die deutsche 

Staatsangehjrigkeit. 
5.) Uniform und Hangabzeichen : 
Freiwilligenverbinde gem;~s Ziffer 1a) behalten in 

der Hegel die Uniformenen ihres Lantles, die mit dem deutschen 

Dienßt~radabzeichen zu ver6ehen sind (deutAcher Stahl.helm). 
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Freiwilligenverbände gem;~s Ziffer 1 b erhalten deutsche 

Uniformen mit einem Abzeichen ihrer Landmannschaft. Aus:::Jl 

führungsbestimmungen hierzu erl~sst OKW/AWA. 

6.) Bewaffnung. 

Die ausländischen lt'relwilligenverbände sind mit 

deutschen oder Beutewaffen entsprechend dem geplanten Ein= 

satz auszurüsten. Mitgeführte Waffen sind auszunutzen, sO= 

weit es mit den Erfordernissen des Munitionsnachschubes ver= 

einbar ist. 

7.) Vereidigung. 

Die ausländischen Freiwilligen si-nd nachfolgender 

Eidesformel auf den Obersten Befehlshaber der deutschen Wehr= 

macht zu verpflichten: "Ich schwäre bei Gott diesen heiligen 

Eid, dass ich im Kampf gegen ~en Bolschewismus dem Obersten 

Befehlshaber der deutsohen Wehrmacht, Adolf Hitler, unbeding

ten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, 

~ederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. 1I 

8.) Ehrenbezeigungen und Grusspflicht. 

Die Angeh ~'r igen der aus ländis ehen Frei wi lligenver= 

bände erweisen dieselben Ehrenbezeißungen wie die deutsche 

Wehrmacht. 

9.) Bezüglioh Orden und Ehrenzeichen erfolgen 

Richtlinien. 

10.) Feldpost. 

Die Angehörigen der ausländisohen Freiwilligen~ 

verbände nehmen in demselben Umfang, wie die deutschen Wehr= 

machtsangehi)rige am Feldpostverkehr und den dafür geltenden 

GebührenvergUnstigungen teil. 

Der Brie fve rkehr mit ihren ausliind ischen Angehö= 

rigen ist ihnen im Rahmen d~r Bekanntmachung über den Aus:>: 

land~briefverkehr vom ?7.5.41 (nllfj. Heeresmitteilungen 1941, 

Nr. 376) gestattet, .iedoch können von den örtlichen höheren 

Kommandostellen vorübergehend RUS besonderen militärischen 

Gründen Einschränkungen angeordnet werden. 

11.) Bestimmungen Ober Abfindung mit GebUhrnissen, 

zahlungsregelung , Verwal tune, Verpflegun~1 Ii'ürsorge I Versor= 

gunß und zivilrechtliehe Stellung der Angeh_;rigen der aus:::: 

lKndisohen Freiwilligenverbände enthält Anlage 1. 

12.) BeBtimmungen Uber Diesziplinarbefugnisse und 

Gerichtsbarkeit enthält Anlage 2. 
I 

, Der Chef deß Obe rkommando3 d.e r Wehrmach t' gez. Kei tel. 
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Anlage 1. 

Bestimmungen U~er Abfindung mi t GebUhrnissen, 

Zahlungsregelung, Verwaltung, Verpflegung, Fürsorge, Ver= 

so~g und zivilrechtliche Stellung der Angehjrigen der 
ausländischen Freiwil~~n_verbänd~. 

a) Die Übernahme aller Kosten, die durch die Teilnahme 

der ausländischen FreiwiJligen am Feldzug gegen die Sowjet: 

union entstehen, durch das Deutsche Reich ist geplant. Das 

OKW wird beauftragt, die hiefür erforderliohen Verhandlun= 

gen mit den jeweiligen Reichsresorts zu flihren und die sich 

zustimmendenfalls hieraus ergebenden AU8ftlbrungsbestimmun= 
gen zu erlassen. 

b.) BUChführung und Abrechnung. 

1.) Die) Buchführung und Abrechnung der Verwaltungs::: 

stellen der ausländischen Freiwilligenverbände erfolgt nach 

deutschen GrundsQtzen gem:.iss den Bestirnr1Ungen des jeweils 
zuständigen Wehrmachtteils • 

. , 

2.) Um Unterlagen fUr diese Abrechnung zu schaff\en, 

sind alle Aus{:,;aben fiir Angph,-rj{';f der Ruslän<1iscIlen Freiwil== 

IJgenverbi:nde durch oie Wehrunc} ttci l~ laufend zentral zu er::: 

fassen. Zweckm,~:.sn:is(>rwf'if)r: Vlerr]cn 1111e Verwaltlmgsstellen der 

ausländischen Freiwilligenv(,l'b;~nde :-'entrfd auf eine einzige 

Abrechnuncsstclle (AbrecIlUngrdntendnntLll', Luftgrmkommando USl'i.) 

angewiesen. Zu erfassen 8ino ferner cl:! e KO~Jtr'n, cl:! e durch Un== 

terbringung von aur;l~'~nclj8chen Preiwill:lDenverbänden in wehr= 

machtseigonen Geb[juden (Kn:Jcrnen 1)sw.) entstchcl;l.. Rbenso ist 

Mcng(~ und Wert a 1-' er ZlH AufDtellunt~ und Unterhaltung den 

Eltlßländisc:;en l"re:lwilllgcnvcrbändcn von Deuttlchlflnrl geliefer= 

ten, AU8s!attung (Waffen, Gerit, Bekleidung, AusrUstung U8W.) 

sowie die Aufwendung f1.11' die Abdeckun{'; von Schadensfällen, die 

von Angehör:Lp;en der ausländisehen FreiwiJligenverb8nde verur"" 

saoht worden Rind, fcstzuh'lJ ten. Über das Verfahren bei der 

EhtJas8ung oder AufFisung folgen we:!tere Bestimmungen. 

3.) Die nnch Ziffer? erfA.8fJten KORten 8ind von den 

WehrrnachttciJen v:!el'teJjti.Jlrljc}l, erBtmal:lg y.urn 1.1.1942 fUr 

dIe Zeit vom 1.7. - '50.9.1941 dem OKW (AWA/wV), Hlll'ger:11edert 
nach Ländorn, 7.U melden. 
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c.) Zahlunßsregelune. 

1.) Die Angc}l~-;rig(?n (leI' flllsläncUschen Freiwilligen= 

verb~inde können bei der Reise nach Delltscllland Zahlungnmi ttel 

in fremder W~Lhrune; in be] iebiger Höhe in dan deutsche Devi= 

seninJ and einfWlren. Dagegen ist die Einfuhr deutscher Geld:: 

zeichen r;rundn::itzli cll verboten. 

2.) Nach Eintreffen in Deutschlnnd ~ind die mitge= 

fUhrten Betr~ge sofort zum Wehrmacht8~lrs oder, falls nicht 

festgesetzt, zum jeweiligen 1Lrsen}<urs ir deutsche Währung 

einzutauschen. Zahlungsmjttel, fUr die we~er ein Wehrmachts:: 

kurs noch eine Bo!sennotierung besteht, sin,~ zunächst vom Um= 
tauph ausgeschlossen. 

3.) Die Überweisung von Geldbetr~~gen an Angehjrige 

der ausländischen Freivlilligenverb:;.nde aus den Heimatgebie::: 

ten und umgekehrt ist vorläufig verboten • 

. 4.) Im iibrj f:en gel ten nie fUr die deutsche Wehrmacht 

erlassenen Zahlungsree.;elungpn. 

d.) Verpflee;unr;. 

.. 

Verpflevmg in Natur wird nach den Sätzen der deut= 

schen Wehrmacht gewährt, der lanamannschaftlichen Verpflegungs= 

art ist jedoch mö~lichst Rechnung zu tragen. Eine Geldabfindung 

richtet sich nach den Bestimmungen der deutschen Wehrmacht. 

e.) Verwaltungsorganisation. 

1.) Soweit ausl2.ndische Freiwilligenverbände ger:; 

schlossen mit ausländischem Verwaltungsfachpersonal A.ufge= 

stellt werden, ist mindestens der Stelle des Leiters der 

hi;('hnten Verwnltun.'~sclj ('nntstelle der E:inhej t ein deutscher 

WehrnlFlc)ll.benmtcl· bl,j zllw·'b(·n, dami1. ein Arbeiten 1m Rahmen 

d e '1' d eilt ~ (' f (' n ]1 P [I t J!/I JI1I T! {,~ ( . n , ". ~ f) w i ; I, I' 1 /' J ~ 1 t. I" t. 1 IJ t. W L r cl 7.. 13. e :1 ne 

ge s c h:1 0 :; f3 e ne 8 pi \ n 1 H c} l( ~ lli v I :1 ! Cl tl 1111 f I: C f1 t I, I 1 1:, J rJ 1. d jen e I' mt n:;: 

rlcstenn ein deut.~,('her IlivLlionnirltendFlIlL beizugeben, einem 

Bat:lillon dn Datn:illoJ1!lZnhlmldster. Resond0re Ein:;jel1'ti.l1e 

ree;cln <11 A Wehrrrmchttei] e j m ;:J:1nnc vorAtehender AusfUhrungen . 

Einho j ten ohne Ve rwn 1 I.ungn perHonfl] I H t dou tf~oht') f1 Verwrü tungf1=:

personnl 2',uzuwcj SI!Jl. 

?) Die w:irtscl18ftl:1che Retreuun{j erfolgt na(!h den 

glej ehen Grllndll;~t.7.(!n wie fllr (1j e entnprechondon deutschen 

ElnrlO 1 ten. 
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3.) Bis zur Schaffung von eigenen Verwaltungsstellen 

der ausländischen Freiwilll,Benverbände sind fUr die-Dauer 

der Aufstellung von den WChrrJlacri ite ilen Verwal tungseinrich= 

tungen (Zahlstellen usw.) in der erforderlichen Anzahl 

zu schaffen, denen die Abfindung der Angehejrj gen der aus", 

ländisohen Freiwilligenverbände, Abrechnung der Ausgaben 

usw. obliegt. 

f.) Zivilrechtliche Stellung. 

Für Schäden, die Angehörige der ausländischen Frei= 

willigenverbände verursachen, haftet das ~eutsche Reich in 

demselben Umfange wie für seine eigenen Soldaten. Entspre= 

• I 

. ---.... 
chend gelten auch für jene die Bestimmungen der Rückgriff= 

haftung gegenüber dem Reich. 

Anlage 2. 

Strafrechtliche und disziplinarstrafrechtliche Be= 

stimmungen für die im Rahmen der deutschen Wehrmacht einge: 

~etzten nichtd~utschen Frei~~lligenverbände. 

Für die ausländischen Freiwilligenverbände, die im 

Rahmen der deutschen Wehrmacht eingesetzt sind, gilt auf 

dem Gebiet des Strafrechtes und des Disziplinarstrafrechtes 

folgendes : 

I. Disziplinarstrafrecht. 

1.) Die landsmam:schaftlich geschlossenen Freiwil11= 

genverbände sind grundsätzlich dem militärischen Disziplinar= 

strafrecht ihres Landes unterworfen. 

I .. 
I .. 

2.) Dem de~tschen Disziplinarstrafrecht s~nd Verbände,; 

die kein eigenes Disziplinarstrafrecht haben oder de~tachen 

Vorg~setzten unterstellt sind, unterworfen. 

11. Freiwilligenverbände mit eigener Gerichtbarkeit. 

1.) Landsmannschaftlich geschlossene Freiwilligenver= 

bände, die mindestens Divisionsstärke und eigene Gerichte ha= 

ben, sind grundsätzlich diesen Gerichten und dem Recht ihres 

Landes .unterworfen. 
2.) Deutsche Gerichte sind ftlr Verbände des Abs.1.) 

zUfltändig. 
n.) Unter den VormlBsetzunßen d~r Paragraphen 13 und 

13 a) KSTOV (Notgerichtsstand, Standgerichte). 

b.) Naoh l1rap,raph 14 Absatz, 1 bin 3 n) und Absatz 5 

KSTo''V (beßonderer Gerichtsotand dcs Hoichskriegagerichta) • 

,. -7-
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bände nach Absatz 2 von deutschen Gerichten abgeurteilt werx 
den, gilt deutsches Recht. Das Militärstrafgesetzbuch und 

die Kriegsgesetze sind in demselbenUmfang anzuwenden, wie 

für Angehörige des Gefolges, die diesen Gesetzen unter = 

worfen sind. 

4.) Für alle in Absatz 1 genannten Freiwilligenver= 
bände gelten folgende deutschen Bestimmungen: 

.j 

I 
I 

s.) Die Strassenverkehrsordnung (STVO) vom 13.11.34 •• 
(RGBL. I S. 1179). • 

b.) Die deutschen Strafvollstreckungßbestimmungen, 

wenn eine gerichtliche Strafe in deutschen Vollzugsanstalten 

vollstreckt wird. 

c.) Das Gnadenrecht des Wehrmachtteils, solange sich 

der Verurteilte bei einer Einheit befindet, die der deutschen 

Wehrmacht unterstellt ist. 

d.) Die Bestimmungen der KSTOV tiber das Bestätigungs= 

und Aufhebungsrecht des Führers und Reichskanzlers, d'er Ober= 

befehlshaber der Wehrmachtteile und der Höheren Wehrmacht: 

befehlshaber. 

5.) Für die Aburteilung von Kriegsgefangenen sind die 

Gerichte der in Absatz 1 genannten Einheiten nicht zuständig. 

Kriegsgefangene, die strafbarer Handlungen verdächtig sind, 

sind dem nächst erreichbaren deutschen Gerichtsherrn zuzUc 

fUhren. 

6.) Die deutschen Gerichte und die Gerichte der in 

Absatz 1 genannten Verbände leisten sich gegenseitig unmittel= 

bar Rechtshilfe. Sie unterrichten sich auf Wunsch tiber den 

Stand eines gerichtlichen Verfahrens, das gemeinsame Belange 

berührt. 

111. Freiwilligenverbände ohne eigene Geriohtbarkeit. 

Angehörige von Freiwilligenverbänden, die nioht Divis::: 

sionsstärke oder keine ~igenen Gerichte haben, werden nach 

deutschem Recht von deutsohen Gerichten abgeurteilt. Das Mim 

litärstrafgesctzbuch und die KriegBgesetz~ sind in demBelben 

Umfang anzuwenden, wie für Angehörige des Gefolges, die die= 

Ben Gesetzen unterworfen sind. 

IV. Vorläufige Festnahme von Angeh:irigen der Frei: 

willigenverbüude. 

c' , , 
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Zur vorläufigen Festnahme von Angehörigen derFrei= 
willigenverbände sind ne!:>,en den Vorgesetzten der Einheiten 
befugt : 

1.) Der Untersuchungsführer • 
2.) Die deutschen Polizeibeamten und Feldgendarmen 

und die Beamten der Geheimen Feldpolizei. 
3.) Deutsche Wehrmachtsangehörige, soweit sie auf 

Grund besonderer DienststeIlung Vorgesetzte sind. 
4.) Deutsche Wehrmachtsangehörige nach den Bestimu • 

mungen tiber das allgemeine Festnahmerecft. 
V.) Einzelne Angehörige der Freiwilligenverbände. 
Einzeine Angehörige der Freiwili1genverbände, die 

sich in deutschen Strafvollzugsanstalten befinden, sind dem 
deutschen Recht, der deutschen Strafgerichtbarkeit und den 
deutschen Disziplinarstrafverfahren in vollem Umfange unter: 
worfen~ Das Militärstrafgesetztbucb und die Kriegsgesetze 
sind anzuwenden, wie bei deutschen Wehrmachtsangehörigen. 

VI. Besetzung der deutschen Feldkriegsgerichte bei 
Aburteilung von Angehörigen der Freiwilligenverbände. 
Bei Verhandlungen der deutschen Feldkriegsgerichte gegen 
Angebörige der Freiwilligenverbände ist ein Beisitzer 
nach Mögliohkeit einer Einheit desselben Landes zu entn~hmen. 
Sohluss der Richtlinien. 

Mitteilungen wegen meiner Beanstandungen und Ände= 
rungen folgt gesondert. 

Ritter. 

F.d.R.d.A. 

/~,~, 
ss - SturmbannfUhrer 
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